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Das BMAS hat laut Pressemeldung vom 16.10.2025 ein Gesamtkonzept zum Bürokratierückbau im Arbeitsschutz vorgelegt und

will die Arbeitsschutzregelungen effizienter und digitaler gestalten. Das Konzept für einen effizienten und bürokratieärmeren

Arbeitsschutz wird danach in drei aufeinander folgenden Paketen umgesetzt. Die Umsetzung des ersten Pakets ist geplant im

Rahmen des Sofortprogramms für den Bürokratierückbau der Bundesregierung und eines entsprechenden Kabinettsbeschlusses

Anfang November. Die weiteren Reformschritte sollen im Laufe der 21. Legislaturperiode unter Beteiligung der betroffenen Ak-

teure umgesetzt werden. Das Konzept ziele darauf ab, die Arbeitsschutzregelungen effizienter und digitaler zu gestalten. Es gel-

te, das Arbeitsschutzrecht so zu modernisieren, dass es noch stärker als bisher auf tatsächliche Gefahrenlagen ausgerichtet wird.

Insbesondere für kleine- und mittlere Unternehmen (KMU) sollen praxisgerechte einfache Lösungen realisiert werden. So soll

etwa die Verpflichtung für Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten entfallen, eine Sicherheitsbeauftragte oder einen Sicher-

heitsbeauftragten zu bestellen. Größere Unternehmenmit bis zu 250 Beschäftigten sollen sich auf einen Beauftragten beschrän-

ken können. Alle Vorhaben sollen dabei mit Augenmaß erfolgen, um das hohe Schutzniveau im Arbeitsschutz zu erhalten. Mit

der Umsetzung der im Konzept enthaltenen Vorhaben leiste der Arbeitsschutz zugleich einen Beitrag zu dem im Koalitionsver-

trag vom 5.5.2025 enthaltenen Auftrag zum Bürokratierückbau. Das BMAS geht davon aus, dass schon die Pakete 1 und 2 zu

einer Entlastung derWirtschaft in Höhe von knapp 200 Mio. Euro im Jahr führen.

Entscheidungen
BAG: Zwangsvollstreckung – Beschlussver-

fahren – Unterlassungstitel auf der Grund-

lage von § 87 Abs. 1 BetrVG

1. Die allgemeinen Voraussetzungen der Zwangs-

vollstreckung aus einem im arbeitsgerichtlichen

Beschlussverfahren erstrittenen rechtskräftigen

Beschluss iSv. § 85 Abs. 1 Satz 1 ArbGG sind – ne-

ben dem Antrag – die Erteilung einer vollstreck-

baren Ausfertigung des Beschlusses (§ 724 Abs. 1

ZPO iVm. § 85 Abs. 1 Satz 3 ArbGG) und die Zu-

stellung des Titels (§ 750 Abs. 1 ZPO iVm. § 85

Abs. 1 Satz 3 ArbGG) (Rn. 13).

2. Wird dem Arbeitgeber in einem Beschlussver-

fahren auf der Grundlage von § 87 Abs. 1 BetrVG

aufgegeben, bestimmte Handlungen zu unterlas-

sen, ist der genaue Inhalt des Unterlassungsge-

bots im Zwangsvollstreckungsverfahren durch

die Auslegung des zu vollstreckenden Titels zu

ermitteln (Rn. 24 ff.).

3. Ergibt die Auslegung eines Unterlassungstitels,

dass dem Arbeitgeber aufgegeben ist, die Anord-

nung, Vereinbarung oder Duldung von

Arbeitsleistungen zu unterlassen, sofern nicht der

Betriebsrat zuvor zugestimmt hat, kann für jede

Verletzung dieser Verpflichtung bezogen auf je-

den Arbeitseinsatz einzelner Arbeitnehmer ein

Ordnungsgeld iHv. bis zu 10.000,00 Euro festge-

setzt werden. Das gilt auch dann, wenn der Be-

triebsrat sein Mitbestimmungsrecht nach § 87

Abs. 1 Nr. 2 BetrVG für Abteilungen mit mehreren

Arbeitnehmern bezogen auf monatliche Dienst-

pläne einheitlich ausübt (Rn. 24 ff.).

4. Ein Ordnungsgeld nach § 890 Abs. 1 ZPO iVm.

§ 85 Abs. 1 Satz 3 ArbGG dient einerseits dazu,

künftige Zuwiderhandlungen zu verhindern, und

stellt andererseits eine strafähnliche Sanktion für

die Verletzung eines gerichtlichen Verbots dar.

Dieser doppelte Zweck ist bei der Bestimmung

der Höhe des Ordnungsgelds zu berücksichtigen.

Entscheidend sind insbesondere Art, Umfang

und Dauer des Verstoßes, der Verschuldensgrad,

der Vorteil des Verletzers aus der Verletzungs-

handlung und die Gefährlichkeit der begange-

nen und möglicher künftiger Verletzungshand-

lungen für den Verletzten (Rn. 29).

BAG, Beschluss vom 22.9.2025 – 8 AZB 6/25
(Orientierungssätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2025-2547-1

unterwww.betriebs-berater.de

BAG: Tarifvertrag Diakonie Nds. – Pflegezu-

lage – Beschäftigte im Funktionsdienst

1. Gelten Tarifverträge unmittelbar und zwin-

gend, sind sie von den Gerichten für Arbeitssa-

chen als sog. statutarisches Recht – auch im Re-

visionsverfahren ohne Bindung an die Feststel-

lungen des Landesarbeitsgerichts gemäß § 559

Abs. 2 ZPO – von Amts wegen gemäß § 293 ZPO

zu berücksichtigen (Rn. 15).

2. Die Bezugnahme in einem Tarifvertrag auf Tarif-

verträge anderer Tarifvertragsparteien ist wirk-

sam, wenn die Verweisung eindeutig und jeder-

zeit änderbar ist, die Geltungsbereiche des Ver-

weisungs- und des Bezugnahmetarifvertrags ei-

nen engen sachlichen Zusammenhang aufweisen

sowie keine zu lange zeitliche Bindung an die Ver-

weisung besteht (Rn. 20).

3.EinTarifvertragohneausdrücklicheKündigungs-

bestimmungen ist entsprechend § 77 Abs. 5

BetrVG, § 28Abs. 2 SprAuGmiteinerDrei-Monats-

Fristordentlichkündbar (Rn. 22).

4. Ein vom allgemeinen Verständnis abweichen-

des Begriffsverständnis der Tarifvertragsparteien

muss im Tarifvertrag Anklang gefunden haben.

Das ist wie bei Gesetzen nur der Fall, wenn sich

entsprechende Anhaltspunkte sicher aus dem Ta-

rifwortlaut oder anderen aus dem Tarifvertrag

selbst ersichtlichen Gründen ergeben (Rn. 25).

5. Pflegekräfte im Funktionsdienst sind nicht auf

einem Arbeitsplatz „in der Pflege“ iSd. Teil B Ab-

schnitt I § 3 Abs. 1 TVDN tätig und erhalten daher

diedort geregelte Pflegezulagenicht (Rn. 23 ff.).

BAG, Urteil vom 31.7.2025 – 6 AZR 172/24
(Orientierungssätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2025-2547-2

unterwww.betriebs-berater.de

BAG: Kündigung – Abbedingung von Annah-

meverzugslohnansprüchen im Voraus –

Wahl US-amerikanischen Rechts

1. Der Zweite Senat möchte die Auffassung ver-

treten, dass § 615 Satz 1 BGB insoweit zwingend

ist, als Annahmeverzugslohnansprüche des Ar-

beitnehmers für den Fall einer unwirksamen oder

zu einem späteren Zeitpunkt wirkenden Arbeit-

geberkündigung nicht im Voraus – insbesondere

nicht durch die Wahl einer ausländischen Rechts-

ordnung – abbedungen werden können (Rn. 22).

2.DamitweichtderSenatvonderRechtsprechung

des Fünften Senats (29. März 2023 – 5 AZR 55/

19 – Rn. 75) ab. Der Zweite Senat fragt nach § 45

Abs. 3 Satz 1ArbGGan,obder Fünfte Senat an sei-

nerRechtsauffassung festhält (Rn. 35).

BAG, Beschluss vom 18.6.2025 –

2 AZR 91/24 (A)
(Orientierungssätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2025-2547-3

unterwww.betriebs-berater.de

LAG Hamm: Verfall von Urlaubsansprüchen

§ 24 S. 2 MuSchG und § 17 Abs. 2 BEEG beinhal-

ten keine Verlängerung des dreimonatigen Über-

tragungszeitraums des § 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG,

sondern eine eigenständige, von § 7 Abs. 3

BUrlG abweichende Regelung des Urlaubsjahres.

Vor Ablauf des danach zu bestimmenden Ur-

laubsjahres kann ein Verfall von Urlaubsansprü-

chen nicht eintreten.

LAGHamm, Urteil vom11.9.2025 –

13SLa316/25
(Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2025-2547-4

unterwww.betriebs-berater.de

Prof. Dr. Christian Pelke,

Ressortleiter Arbeits-

recht
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